
Strafzum essung von Bedeutung sein. Die A uffassung 
des Bezirksgerichts, daß der A ngeklagte U. nach dem 
Verlassen des H auses der A ngeklagten B. keine posi
tive Kenntnis m ehr von dem unbefugten W affenbesitz 
gehabt habe, w ird vom Ergebnis der Beweisaufnahm e 
nicht getragen. R ichtig  is t vielmehr, daß sich die Waffe 
noch im G ew ahrsam  der A ngeklagten B. befand, als 
der A ngeklagte U. seinen Heim weg an tra t, und daß 
ihm dies auch bekannt w ar. E s ist deshalb unverständ
lich, daß das B ezirksgericht zu der Rechtsansicht ge
langte, der A ngeklagte U. habe sich in einem s tra f
rechtlich bedeutsam en Irrtu m  über ein wesentliches 
T atbestandsm erkm al befunden und sei deshalb gern. 
§ 221 Ziff. 1 StPO freizusprechen.

Quelle: „Neue Ju stiz“ 1958, S. 179.
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§§1, 2 Abs. 1 Waffen-VO.

Gewahrsam  an einer Waffe h a t auch derjenige, der 
nach den gesam ten U m ständen des Falles wissen muß, 
daß sich eine Waffe in seinem H ause befindet, es aber 
unterläß t, diese W affe zu suchen, um  sie abzuliefern.

Der 1947 verstorbene Ehem ann der A ngeklagten w ar 
w ährend des zweiten W eltkriegs als Offizier Waffen
träger. 1945 vergrub er eine Pistole und M unition in 
einem G arten in S. Diese Pistole und sieben Schuß 
dazugehörige M unition w urden bei einer Durchsuchung 
am  5. Ju li 1957 im Schreibtisch des verstorbenen Ehe
mannes gefunden.
Die A ngeklagte behauptet, n icht gew ußt zu haben, ob 
ihr Ehem ann nach 1945 bei dem U m zug von S. nach
L. die Waffe wieder ausgegraben und m it nach L. ge
nommen hat. Den Schreibtisch will sie e rs t 1957 geöff
net haben, ohne jedoch dessen Inhalt zu prüfen. Die 
A ngeklagte bew ahrte in ih rer W ohnung noch, angeblich 
zum Andenken an ihren Ehem ann, dessen Uniform, 
einen Offiziersdolch, verschiedene Abzeichen, eine 
P istolentasche, Schlagringe, eine H akenkreuzfahne und 
eine Menge faschistischer und m ilitaristischer L ite ra tu r 
auf.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
N ach den in der H auptverhandlung getroffenen F est
stellungen h a t die A ngeklagte eine Waffe ohne erfor
derliche Genehmigung in  G ew ahrsam  gehabt. Dabei 
handelt es sich um  eine Pistole m it sieben Schuß Muni
tion. Aus dem waffentechnischen Gutachten, das zum 
Gegenstand der mündlichen V erhandlung gem acht w or
den ist, geht hervor, daß die Waffe sehr g u t gepflegt 
und vollkommen in O rdnung ist.
Die Behauptung der V erteidigung, daß die A ngeklagte 
die Waffe n icht in G ew ahrsam  gehabt habe, entspricht 
nicht den Tatsachen. Die A ngeklagte wußte, daß ihr 
Ehem ann eine Pistole m it M unition besessen hatte. 
Sie w ußte, daß diese P istole in S. vergraben wurde. 
Sie h a t spä ter nach dem U m zug nach L. n icht nach
gesucht, wo die W affe verblieben ist, und hat, nachdem 
ihr Ehem ann 1947 verstorben w ar und alle B ürger gern. 
Befehl N r. 2 des A lliierten K ontrollrats verpflichtet 
wurden, noch vorhandene Waffen abzuliefern, in ihrer 
W ohnung nicht nachgeprüft, ob noch Waffen vorhan
den sind, bzw. es unterlassen, den zuständigen Organen 
davon M itteilung zu machen, daß ihr Ehem ann in  S. 
eine W affe vergraben hatte . Dazu w ar die Angeklagte, 
wie auch alle anderen Bürger, verpflichtet. Diese V er

pflichtung bestand fü r  die A ngeklagte insbesondere 
deshalb, weil sie wußte, daß noch ein Offiziersdegen, 
m ilitärische Uniform en und faschistische L ite ra tu r in 
der W ohnung vorhanden waren, und sie daraus schlie
ßen m ußte, daß ihr Ehem ann auch die Waffe aufbe
w ahrt hat. D aß sie aus P ietä tsgründen  den Schreibtisch 
ihres verstorbenen Ehem annes nicht geöffnet und den 
Inhalt n icht geprüft hat, kann  sie n icht von der s tra f
rechtlichen V erantw ortlichkeit befreien. Den bestehen
den Gesetzen h ä tte  sie Folge leisten müssen. Im  F rü h 
jah r 1957 ha t die A ngeklagte diesen Schreibtisch dann 
doch öffnen lassen. Der Senat glaubt der A ngeklagten 
nicht, daß sie, nachdem  sie ein Seidenröllchen m it 
pornographischen Zeichnungen im Schreibtisch gefun
den hatte , n icht auch noch den anderen Inhalt des 
Schreibtischs überprüft hat. In  diesem Schreibtisch ist 
die Waffe dann im Juli 1957 gefunden worden.

Nach diesem Sachverhalt s teh t fest, daß die Ange
k lagte unbedingt dam it rechnen m ußte, daß sich noch 
eine Waffe in ih rer W ohnung befindet. Indem  sie nicht 
gründlich nachprüfte und die Waffe n icht ablieferte, 
h a t sie sich bedingt vorsätzlich nach §§ 1 und 2 Abs. 1 
der VO über die B estrafung von unbefugtem  Waffen
besitz und von W affenverlust vom 29. Septem ber 1955 
(GBl. I. S. 649) schuldig gem acht.

Entsprechend dem C harak ter der Waffe und der Muni
tion, dem Zustand der Waffe und un ter Berücksich
tigung  der Person des T äters bean trag te  der S taa ts
anw alt eine Zuchthausstrafe von zwei Jahren . Der Senat 
verkennt nicht die G efährlichkeit des illegalen Waffen
besitzes gerade bei solchen Menschen wie der Ange
klagten, ist jedoch der Überzeugung, daß un ter Berück
sichtigung der Tatsache, daß die A ngeklagte n icht be
w ußt, sondern bedingt vorsätzlich gehandelt hat, eine 
S trafe von einem Ja h r  und sechs M onaten das richtige 
S trafm aß  als Schutzm aßnahm e unseres S taates ist.

Quelle: „Neue Ju stiz“ 1958, S. 324.

Abwerbung als politisches Delikt

In der zw eiten H älfte des Jahres 1955 tauchte in der 
soivjetzonalen S trafjustiz nach A rtikel 6 der Verfas
sung eine neuer Begriff auf: „Abwerbung“. Danach be
ging ein zuchthauswürdiges Verbrechen, w er einem 
Zonenbewohner den B at gab, sich aus familiären, w irt
schaftlichen oder sonstigen Gründen in die Bundesrepu
blik oder nach W est-Berlin zu begeben. Wegen „Abwer
bung“ wurde auch bestraft, w er die ihm bekanntgewor
dene Absicht eines M itbürgers, ohne Abmeldung bei 
der „Volkspolizei“ die Zone verlassen zu wollen, nicht 
anzeigte. Im  Anschluß an einen vor dem Obersten Ge
richt am 27. Januar 1956 durchgeführten Schauprozeß, 
der für die Hauptangeklagten Held und Rudert m it 
Todesurteilen endete, wurde eine Fülle von S trafver
fahren wegen „Abwerbung“ bei allen Bezirksgerichten  
durchgeführt. Seit dem Inkrafttreten  des Strafrechts
ergänzungsgesetzes am 1. Februar 1958 wird nicht 
mehr von „Abwerbung", sondern von „Verleitung zum  
Verlassen der DDR“ gesprochen, wobei der neu for
mulierte § 21 StEG nichts darüber sagt, daß dieses 
Verlassen „illegal“, also ohne Abmeldung, erfolgen 
müsse. Seine Fassung läß t es vielmehr zu, jeden in 
Richtung W esten gehenden Hinweis, jede Meinungs
äußerung über einen notwendig erscheinenden Wohn
sitzwechsel, als strafbare Handlung anzusehen und zu 
verurteilen. Die ersten bekannt gewordenen Urteile 
nach § 21 StEG zeigen, daß die Zonenjustiz den von 
W alter Ulbricht auf dem 33. Plenum des ZK der SED  
gegebenen Befehl genau befolgt und in der „Verleitung 
zum Verlassen der DDR“ ein hart zu ahndendes S taa ts
verbrechen erblickt.
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